
 

 

 

Schulspezifische Hygieneregeln  

für alle Klassenstufen 
(angepasst an den Musterhygieneplan vom 28.06.2021) 

 

Testpflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht 

 Alle Lehrkräfte, Schüler*innen und 
sonstige in der Schule tätigen Personen 
unterliegen der Testpflicht (2x/Woche) 

 Ein Nachweis über die Testbefreiung 
kann vorgelegt werden:  
- Genesenenbescheinigung durch das 

Gesundheitsamt 
-  vollständig geimpfte Personen 
 

Verhalten im Bus und an den 
Bushaltestellen (Hinfahrt) 

Haltestelle: 
 Die Schüler*innen halten möglichst 1,5m 

Abstand zu anderen Personen (auch 
beim Einsteigen).  

 Jeder trägt einen Mund-Nasen-Schutz*. 
 
Verhalten im Bus: 

 Im Bus muss eine Maske getragen 
werden. 

 Das Aufstehen oder Herumlaufen 
während der Fahrt ist verboten. 

 Die Schüler*innen sitzen, wenn möglich, 
alleine in einem Doppelsitz. 

 Zu anderen Personen wird eine Sitzreihe 
freigelassen (wenn möglich). 

 



Ankunft in der Schule  Beim Aussteigen an der Schule ist der 
Abstand (1,5m) einzuhalten. 

 Die Schüler*innen werden von der 
Busaufsicht in Empfang genommen. 

 Die Schüler*innen gehen auf direktem 
Weg auf den Schulhof und stellen sich 
dort in Abständen (1,5m) auf die 
zugewiesenen Plätze.  

Verhalten nach 
Unterrichtsschluss 

 Nach Unterrichtsschluss werden die 
einzelnen Gruppen versetzt 
rausgeschickt. 

 Die Schüler*innen halten dabei den 
Abstand (1,5m) ein. 

 Die Kinder der FGTS werden von den 
Betreuungspersonen abgeholt. 

 Mindestens bis zum Verlassen des 
Schulgeländes muss der Abstand (1,5m) 
und das Tragen der Maske eingehalten 
werden.  

Frühstückspause  Während der Frühstückspause im 
Klassenraum wird gelüftet.  

 Vor dem Frühstück werden die Hände 
gewaschen. 

Hofpausen  Der Schulhof ist in verschiedene Areale 
aufgeteilt, auf denen nach Gruppen 
getrennt, Pausen durchgeführt werden.  

 Die Pausen werden zeitversetzt 
durchgeführt. Während der Hofpausen 
ist eine Maske zu tragen, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann.  

Toilettengang während der 
Unterrichtszeit 

 Wer zur Toilette muss, meldet sich 
vorher beim Lehrer und wartet auf 
dessen Anweisung. 

 Maske an und Abstand halten (1,5m). 



 Nach der Toilettenbenutzung Hände 
waschen! 

Regeln in den Klassenräumen/ 
Lüften 

 Jeder Schüler*in erhält einen fest 
zugewiesenen Platz im Klassenraum. 

 Die Abstandsregelung im Klassenraum 
ist aufgehoben.  

 Im Klassenraum ist dauerhaft eine 
Maske zu tragen. 

 Den Schüler*innen werden vom Lehrer 
individuelle und situationsangemessen 
Trage- und Trinkpausen eingeräumt (z.B. 
während Lüftungsphasen). 

 Alle 10-15 Minuten findet eine 
Stoßlüftung (2-3 min) statt. 

 Querlüftung in der Pause 
 Händehygiene: Die Hände sind nach der 

Ankunft, nach der Pause, nachdem 
Toilettengang und vor dem Frühstück 
gründlich zu waschen. 

 Husten- und Niesetikette beachten. 
 Mit den Händen soll das Gesicht nicht 

berührt werden. 
 Die Schüler*innen leihen keine 

Arbeitsmaterialien aus. 
 Durchfeuchtete Masken werden 

umgehend gewechselt. 
 Während des Unterrichts ist, wenn 

möglich, der Abstand (1,5m) einzuhalten. 

Sport 
 
 
 
 
 
Musik 

 Wenn möglich, soll der Sportunterricht 
im Freien stattfinden.  

 Die Sporthalle wird regelmäßig gelüftet. 
 Die Maske wird überall (Umkleide und 

Halle) getragen.  
 

 Hände werden vor dem Unterricht 
gewaschen. 



 Beim Singen Abstand einhalten. 
 Gesang nur im Freien mit Maske möglich. 
 Alle Instrumente werden nach dem 

Gebrauch gesäubert. 
Personen mit 
Krankheitsanzeichen 

 Erkrankte Personen, insbesondere mit 
Atemwegs- und/oder Grippesymptomen 
müssen zuhause bleiben und ggf. einen 
Arzt kontaktieren. 

 Teilnahme am Präsenzunterricht 
frühstens 48 Stunden nach Abklingen 
der Symptome 

 Beim Auftreten von 
Krankheitssymptomen in der Schule, 
werden die Eltern informiert. 

 Bei Verdacht, Testung oder Erkrankung 
am Coronavirus geben die Eltern der 
Schule bitte umgehend Bescheid! 

 Kinder aus einer Risikogruppe, die 
zuhause beschult werden, müssen ein 
entsprechendes Attest vorlegen. 

Schulfremde Personen  Zutritt zum Schulgelände: Verpflichtung 
zur Vorlage eines aktuellen negativen 
Testergebnisses 

 Schulfremde Personen werden auf ein 
Minimum beschränkt. 

 Elterngespräche sollen nach Möglichkeit 
nicht in Präsenz stattfinden (Mail, 
Telefon, OSS). 

 

* Bei dem Mund-Nasen-Schutz muss es sich um eine medizinische Maske oder eine 
Maske höheren Standards handeln. 

 


